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enthalt dann doch mit der Bestätigung der bereits durch den Bischof von Merseburg 
ausgesprochenen Suspension des abwesenden Abtes20. Man darf dieser Aussage der 
Merseburger Prokuratoren um so mehr Glauben schenken, als Johannes ein Jahr 
später, 1197, in dem gleichen Streit von Cölestin zum Auditor bestellt wurde. 
Noch ein Jahr später, 1198, ging der Prozeß unter Innocenz weiter, und es konnte 
nicht im Interesse der Merseburger Partei liegen, bei ihren Einwänden einen 
Rechtsakt des Legaten zu erfinden; allzuleicht waren da die Tatsachen zu überprü­
fen. Es kann also mit Sicherheit festgehalten werden: Im Januar 1196 ist Abt Sieg­
fried bereits durch seinen Ordinarius suspendiert gewesen, und damals wurde, nach 
einer Untersuchung in Pegau selbst, diese Suspension durch den päpstlichen Lega­
ten, den Kardinalpresbyter Johannes von S. Stefano bestätigt (ANr. 6).

Reg. Innocenz’ III. (wie Anm. 2) S. 458 Z. 2-6.
21) S. 458 Z. 6f.: Sic ergo latenter Romam veniens, commissionis litteras veritate tacita et 

sub specie renovationis privilegium, quod numquam ante habueras, impetrasti
22) S.458 Z.9-11; zum Problem der Zurückweisung delegierter Richter vgl. Linda 
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23) Z. 11ff.: partes nuntios suos ad sedem apostolicam transmiserunt: de quorum assensu 
causa tandem fuit aliis iudicibus sub certa forma commissa, sicut in commissionis litteris con­
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M) Z. 14ff.: Sed, cum non omnes possent examinationi cause propter nimiam distantiam 
interesse, dilectus filius ... abbas de Goizocbe una cum venerabilibus fratribus nostris dicto 

Zwischen diesem Aufenthalt des Kardinals im Januar 1196 und dem Erscheinen 
der Parteien vor Innocenz 1198 hat sich nach Aussage der Vertreter des Mersebur­
ger Bischofs aber noch einiges ereignet: Zunächst eine Reise an die Kurie, die Abt 
Siegfried unternahm, und bei der er die Erneuerung eines Privilegs (ANr. 7) - wo­
von noch ausführlich zu sprechen sein wird - erlangte, sowie eine Kommission 
(ANr. 8) an nicht näher bezeichnete Richter21. Der Bischof hatte jedoch sofort die 
Richter als suspekt und das Privileg als erschlichen zurückgewiesen und 
appelliert22. Beide Seiten sandten dann Boten an die Kurie, wo man sich auf die 
Übertragung an neue Richter (ANr. 9) einigte23. Ohne zu schildern, was aus dieser 
Kommission wurde, geht die Aussage der bischöflichen Seite nun plötzlich auf ein 
anderes Ereignis über und berichtet, der Abt von Goseck habe gemeinsam mit dem 
Erzbischof von Magdeburg, dem Bischof von Bamberg, dem Bischof von Meißen 
und anderen Prälaten zwischen den Beteiligten pax und concordia wiederherge­
stellt24. Dabei wird im ersten Augenblick nicht ganz klar, ob die einleitende Kon­


